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Liebe Leserinnen und Leser,

vor einem halben Jahrhundert beendete 
der Pathet Lao durch die Machtergreifung 
die gemeinsame Koalitionsregierung mit 
der königlichen laotischen Partei und rief 
die Demokratische Volksrepublik Laos aus. 
Aufgrund der sozialistisch-marxistischen 
Ideologie des Pathet Lao sollte Religion 
als „Aberglaube des Volkes“ keine Rolle 
mehr spielen. In der seit mehr als einem 
halben Jahrtausend durch den Theravāda-
Buddhismus und traditionelle ethnische 
Religionen geprägten Gesellschaft ließ sich 
Religion trotz staatlicher Unterdrückung 
nicht ausmerzen. Daher räumte die 
Regierung den Bürgerinnen und Bürgern 
1991 in der Verfassung die Möglichkeit ein, 
eine Religion zu praktizieren oder auch 
bewusst keiner Religion anzugehören.

Die Umsetzung dieser Verfassungs-
grundlage wird seither unterschiedlich 
gehandhabt. Da der Buddhismus von 
der Regierung als Teil des nationalen 
Erbes angesehen wird, ist zu beobachten, 
dass buddhistische Feste oder Tempel 
staatlicherseits beworben werden, um 
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sie als „Zugpferd“ für den Tourismus zu 
nutzen. Dadurch erfährt der Buddhimus, 
obwohl er rechtlich auf einer Ebene mit 
dem Christentum, dem Islam und der 
Bahá’í-Religion steht, eine politische und 
gesellschaftliche Bevorzugung, wenn es 
um die Auslegung rechtlicher Regelungen 
hinsichtlich der Rolle von Religionen im 
öffentlichen Leben oder die Errichtung 
religiöser Bauten geht.

Aufgrund der geringen Zahl von Musli
men bzw. Bahá’í in Laos spielen diese 
beiden Religionen in der Diskussion über 
Religionsfreiheit kaum eine Rolle. Anders 
ist dies beim Christentum, von dem drei 
Konfessionen staatlich anerkannt sind:  
die römisch-katholische Kirche, die Lao-
tische Evangelische Kirche (LEC) und die 
Siebenten-Tags-Adventisten. Die katho-
lische Kirche hat die längste Geschichte 
in Laos und erfährt deshalb sowie wegen 
ihres Bemühens um Inkulturation und des 
Verzichts auf offensive Mission weniger 
Restriktionen als die LEC. Denn manche 
Teilkirchen innerhalb der LEC distanzieren  

sich nicht nur von der laotischen Kultur,  
sondern haben aufgrund ihrer Kon
versionsaktivitäten deutlich höhere 
Zuwachsraten als die katholische Kirche. 
Dies führt zu Spannungen innerhalb der 
Gesellschaft und erzeugt Widerstand 
und allgemeine Vorurteile gegen das 
Christentum als „fremde“ Religion.

Der vorliegende Länderbericht analysiert 
die komplexe Rolle der Religionen in der 
Demokratischen Volksrepublik Laos, 
insbesondere im Hinblick auf staat-
liche Regulierung, Einschränkungen 
der Religionsfreiheit sowie erste, auch 
staatlich unterstützte interreligiöse 
Dialoginitiativen zur Förderung des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Pfarrer Dirk Bingener
missio-Präsident
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ca. 7,9 Millionen (Schätzung 2025)

Religionszugehörigkeit:*
Anteile an der Gesamtbevölkerung

(Theravāda-)Buddhisten: 64,7 %
Christen: 1,7 %

Ohne Religionszugehörigkeit / ethnische Religionen: 31,4 %
Andere Religionen: 2,1 %

(davon ca. 0,1 % Muslime und 0,1-0,2 % Bahá’í)
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Die Demokratische Volksrepublik Laos grenzt an Vietnam, Kambod-
scha, Thailand, Myanmar sowie die Volksrepublik China und hat eine 
Fläche von 236.800 km². Die aktuelle Einwohnerzahl wird auf etwa 7,9 
Millionen geschätzt. Das Land ist durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Ethnien charakterisiert, die man in drei Gruppen zusammenfassen 
kann:1 Die Lao Loum (53,2  %), die „Tiefland-Laoten“, gehören zu den 
Tai-Ethnien und dominieren ethnisch, politisch und kulturell den Staat; 
des Weiteren gibt es die Lao Theung, die „Hochland-Laoten“ und die 
Lao Soung, die „Bergstämme“. Die Lao Theung im Norden und Süd-
osten des Landes gehören zur Mon-Khmer-Sprachfamilie und machen 
etwas mehr als ein Viertel der Bevölkerung aus; die größte Gruppe unter 
ihnen sind die Khmu (11 % der Gesamtbevölkerung). Als Lao Soung (ca. 
15 %) werden sprachlich und ethnisch-kulturell unterschiedliche Grup-
pen zusammengefasst, u. a. die Hmong (9,2 %), Miao-Yao und kleinere 
Gruppen wie Lahu oder Akha.2 

Bronzezeitliche und eisenzeitliche archäologische Funde (z. B. 
Bestattungsurnen in der „Ebene der Steinkrüge“) zeigen kulturelle 
Beziehungen ins Gebiet des heutigen Kambodscha; das Territorium 
des heutigen Laos war wahrscheinlich bereits von „Hochland-Laoten“ 
(bzw. deren Vorfahren) besiedelt. Zu Beginn des 2. Jahrtausends n. Chr. 
setzte eine „Südwanderung“ von Tai-Völkern aus der heutigen Provinz 
Yunnan in China ein, zu denen die „Tiefland-Laoten“ gehörten. Im Jahr 
1353 gelang es Fa Ngum, lokale (Dorf-)„Fürstentümer“ unter seiner 
Herrschaft als Königreich Lan Xang mit der Hauptstadt Luang Prabang 
zusammenzuschließen, was als Geburtsstunde der laotischen Nation 

ca. 7,9 Mio.  
Menschen, Vielzahl 
an Ethnien

Frühbesiedelung 
und Entstehung des 
Königreichs  
Lan Xang
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gilt. Gemeinsam mit den späteren Königen Setthathirat (1550–1573), 
Sulinyavongsa (1638–1695) und Chao Anuvong (1804–1828) wird er als 
„Nationalheld“3 verehrt. Dadurch wird eine kontinuierliche Identitäts-
linie von Lan Xang bis zur heutigen Hauptstadt (und nationalen Poli-
tik in) Vientiane konstruiert. Auseinandersetzungen und wechselnde 
Koalitionen zwischen dem Königreich und Herrschern im heutigen 
Thailand bzw. Myanmar prägten die Geschichte des Königreichs Lan 
Xang. Daher verlegte Setthathirat die Hauptstadt von Luang Pra-
bang nach Vientiane und errichtete dort als Herrschaftssymbol den 
That Luang, eine buddhistische Tempelanlage; sie entstand angeblich 
auf den Resten eines bereits unter dem indischen Herrscher Ashoka 
als Förderer des Buddhismus im 3. Jahrhundert v. Chr. erbauten Tem-
pels. Damit wurde nicht nur die Bedeutung des Buddhismus für das 
Königreich ausgedrückt. Vientiane entwickelte sich zudem zu einem 
überregionalen Anziehungspunkt für zahlreiche buddhistische Pilger 
sowie zu einer wirtschaftlich florierenden Stadt; diese wurde vom hol-
ländischen Kaufmann Gerrit van Wuysthoff wie auch dem italienischen 
Jesuiten Giovanni-Maria Leria beim Besuch am Hof von König Sulinya-
vongsa im 17. Jahrhundert erwähnt.

Aufgrund von Thronstreitigkeiten zwischen 1707 und 1713 zerfiel 
Lan Xang in die drei Teilstaaten Luang Prabang im Norden, Vientiane 
im Zentrum und Champasak im Süden. Diese Schwächung politischer 
Macht ermöglichte es dem Thai-General Taksin im Jahr 1779, große Teile 
des von Vientiane beherrschten Gebietes zu erobern und dem König-
reich Siam (Thailand) einzugliedern. Weitere militärische Auseinander-
setzungen führten 1828 zur Zerstörung Vientianes, sodass die Führung 
des Landes an den König von Luang Prabang überging.

Ab 1883 trat Laos in das Blickfeld der kolonialen Interessen Frank-
reichs, nachdem der Norden Vietnams unter französische Herrschaft 
gelangt war. Ein im Jahr 1893 zwischen Frankreich, England und Siam 
geschlossener Vertrag machte Laos zu einem französischen Protek-
torat. Die französische Kolonialherrschaft spielte die drei Gebiete 
Luang Prabang, Vientiane und Champasak gegeneinander aus und 
schränkte das Selbstverständnis der Laoten weitergehend ein, was 
zur Entstehung von antikolonialen Widerstandsbewegungen führte. 
Zugleich drängte Frankreich den Einfluss Siams und des thailändischen 
Buddhismus auf Laos zurück und ließ den von thailändischen Truppen 

im 19. Jahrhundert zerstörten That Luang Tempel zwischen 1929 und 
1932 wieder aufbauen.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Laos von Japan besetzt. 
Nach dem Ende des Kriegs erklärte Laos seine Unabhängigkeit, was 
Frankreich schrittweise anerkannte. Die Opposition gegen die Ein-
setzung einer provisorischen Regierung und die Wiedererrichtung der 
konstitutionellen Monarchie im Jahr 1947 unter französischer Kolonial-
verwaltung führte im Jahr 1950 zur Gründung der kommunistischen 
Bewegung „Pathet Lao“ („Laotische Nation“), die ideell mit dem kom-
munistischen Nordvietnam unter der Führung von Ho Chi Minh ver-
bunden war. In der Folge wurde Laos für ein Vierteljahrhundert durch 
bürgerkriegsartige Zustände bzw. durch offenen Krieg zwischen der 
königlichen Regierung und der oppositionellen Revolutionsregierung 
des Pathet Lao geprägt. Ab den 1960er Jahren wurde Laos indirekt 
in den Vietnamkrieg hineingezogen, da der Pathet Lao Nordvietnam 
unterstützte, sodass die vom Pathet Lao beherrschten Gebiete Ziel von 
amerikanischen Bombenangriffen wurden. 

In diesen innenpolitischen und nationalistischen Diskurs wurde der 
Buddhismus einbezogen:4 Seit der Verfassung des Jahres 1947 war der 
Buddhismus im Königreich Staatsreligion. Um den Einfluss des Pathet 
Lao auf die buddhistische Ordensorganisation einzudämmen, wurde im 
Mai 1959 durch einen königlichen Erlass die Autonomie des Ordens ein-
geschränkt, indem alle Ernennungen von Äbten durch die staatlichen 
Organe bestätigt werden mussten. Der Pathet Lao betonte seinerseits, 
dass Buddhismus und Marxismus miteinander vereinbar seien, sodass 
man versuchte, Mönche für die Propagierung der politischen Ziele des 
Pathet Lao zu gewinnen. Damit wurden die buddhistischen Mönche in 
den 1950er und 1960er Jahren von beiden konkurrierenden Modellen 
zur Durchsetzung der eigenen „Weltdeutung“ für die Entwicklung des 
Staates und die jeweils eigenen Machtinteressen instrumentalisiert.

Nach dem Waffenstillstandsabkommen im Vietnamkrieg im Januar 
1973 kam es auch in Laos zu einem Waffenstillstand zwischen den 
Bürgerkriegsparteien und zur Bildung einer Regierung der Nationalen 
Einheit. 1974 übernahmen Politiker des Pathet Lao zunächst die Füh-
rung der Einheitsregierung und riefen am 24. August 1975 die Demo-
kratische Volksrepublik Laos aus. Nach dieser vollständigen Machtüber-
nahme durch den Pathet Lao versuchte die sozialistisch-marxistische 
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Regierung, die gesellschaftliche Bedeutung von Religion durch strikte 
Kontrolle zu minimieren.5 Auch alle ausländischen christlichen Missio-
nare und Pastoren bzw. Prediger wurden ausgewiesen. In den ersten 
fünf Jahren der Herrschaft des Pathet Lao flohen rund zehn Prozent 
der Bevölkerung nach Thailand. Unter den Flüchtlingen befanden sich 
auch viele buddhistische Mönche; Pha Sangkhalath Thammayano, der 
ranghöchste Mönch in der buddhistischen Ordenshierarchie, verließ im 
März 1979 das Land.6 Erst gegen Ende der 1980er Jahre wurden die Ein-
schränkungen für die Religionsgemeinschaften gelockert, was mit der 
ab 1986 beginnenden langsamen Öffnung des Landes zusammenhing.

Die ersten Parlamentswahlen nach der Gründung der Demo-
kratischen Volksrepublik Laos fanden erst 1989 statt. Allerdings waren 
nur die von der Regierung politisch akzeptierten Kandidatinnen und 
Kandidaten der „Laotischen Revolutionären Volkspartei“ wählbar. 
Zwei Jahre später wurde eine Verfassung verabschiedet, die zwar 
den Führungsanspruch dieser Partei festschrieb, aber beschränkte 
wirtschaftliche, kulturelle und bürgerliche Freiheiten ermöglichte. Im 
Jahr 1997 ist Laos der ASEAN, der Vereinigung südostasiatischer Staa-
ten, beigetreten, um sich dadurch besser in die internationale Staaten-
gemeinschaft einzufügen. Im Kontext der Internationalität und damit 
verbundener wirtschaftlicher Vorteile – in jüngster Zeit eng verflochten 
mit China als Wirtschaftsmacht – versucht die Regierung, das Land zu 
entwickeln, ohne die eigene Macht durch demokratische Wahlen in 
Frage stellen zu lassen. Dies bestimmt auch die Politik des seit Dezem-
ber 2022 amtierenden Premierministers Sonexay Siphandone.

RELIGIONS-
GEMEIN-
SCHAFTEN 
IM LAND 

Eine Instruktion des „Lao Front of National Construction“ (LFNC; „Laoti
sche Front für den nationalen Aufbau“) vom 24. März 2004 betont die 
offizielle Akzeptanz der folgenden vier Religionen:7 

Buddhistische Religion oder Buddhismus; christliche Religio-
nen, die an Jesus Christus glauben: katholisch (vier Diözesen 
in Laos) und protestantisch (mit der Evangelischen Kirche 
und der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten); Bahá’í 
oder Geistiger Rat der Bahá’í in Laos; Islam.

Daneben akzeptiert die Regierung auch nicht registrierte Religio-
nen, deren private Ausübung nicht verboten ist, aber solche Gruppen 
können keine öffentlichen bzw. gemeinsamen Gottesdienste feiern 
oder die Errichtung eines Kultbaus beantragen. 

Exakte Angaben über die Mitglieder der vier offiziellen Religio-
nen sind problematisch:8 Nach der Statistik der Volkszählung von 2015 
gehören 64,7 % der Bevölkerung dem Theravāda-Buddhismus an, 1,7 % 
dem Christentum und 2,1  % anderen Religionen. Daneben bezeichnet 
der Zensus 31,4  % der Laotinnen und Laoten als „konfessionslos“. Die 
Schätzung der World Christian Database nennt andere Zahlen: Demnach 
sind 52,79 % der Bevölkerung Buddhistinnen und Buddhisten (ca. 4,17 
Mio.), 42,32 % Angehörige ethnischer Religionen (ca. 3,34 Mio.), 2,77 % 
Christinnen und Christen (218.830); 0,22  % Bahá’í (17.380) und 0,12  % 
Musliminnen und Muslime (7.900); die beiden letzteren Zahlen dürften 
zu hoch sein. Die unterschiedlichen Angaben verdeutlichen eine Tendenz 
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des laotischen Staates, dem Theravāda-Buddhismus als kulturellem Erbe 
eine bevorzugte Stellung gegenüber anderen Religionen einzuräumen. 
Zugleich zeigt die offizielle Statistik die Negierung bzw. Abwertung der 
ethno-religiösen Traditionen, die fast ausschließlich von den Lao Theung 
und Lao Soung praktiziert werden, wenn diese in den staatlichen Statis-
tiken als „konfessions- oder religionslos“ aufgeführt werden. 

Buddhismus
Einzelne frühe Hinweise auf den Buddhismus finden sich in der Gegend 
von Vientiane im 6. oder 7. Jahrhundert sowie in Luang Prabang schon 
vor der Gründung des Königreiches von Lan Xang unter König Fa Ngum. 
Wahrscheinlich hängt die Einführung des Theravāda-Buddhismus im 
Königreich sowohl mit Einflüssen aus dem Norden Thailands als auch 
aus Kambodscha zusammen.9 Zur festen Etablierung des Buddhismus 
kam es allerdings erst, als König Visun im Jahr 1503 in der Hauptstadt 
das Wat Visun Mahāvihāra als Lehrinstitution zur Ausbildung der Mön-
che errichten ließ.10 Visuns Sohn Phothisarath erließ zur Förderung des 
Buddhismus im Jahr 1527 ein Edikt, um die Verehrung der Geister zu 
beenden. Auch die Errichtung des That Luang Tempels in Vientiane in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts förderte den Buddhismus.11 
Das 17. Jahrhundert wird manchmal als „goldene Ära“ des laotischen 
Buddhismus bezeichnet, ehe die politische Schwächung des König-
reichs zu Beginn des 18. Jahrhunderts zu einem Rückgang buddhisti-
scher Klöster und zu einem Erstarken traditioneller Religionen führte. 

Eine Veränderung buddhistischer Praktiken erfolgte in der franzö-
sischen Kolonialzeit.12 Es wurden vietnamesisch geprägte Formen des 
Mahāyāna-Buddhismus nach Laos gebracht. Dies geschah aus politi-
schen Gründen durch die französische Kolonialverwaltung, um dadurch 
den Einfluss auf Laos mit Hilfe der Religion zu stärken und gleichzeitig die 
religionsgeschichtlich enge Verflechtung zwischen thailändischen und 
laotischen Mönchen einzuschränken, da Thailand außerhalb des franzö-
sischen kolonialen Einflussbereichs lag. Im Jahr 1937 wurde in Vientiane 
das Institut Bouddhique nach dem Vorbild des Instituts in Phnom Penh 
als Bildungseinrichtung für Mönche errichtet, um enge Beziehungen 
zwischen kambodschanischen und laotischen Mönchen zu etablieren. 

Die Rolle des Buddhismus in der Geschichte von Laos kann als „sym-
biotische Beziehung“13 zwischen dem Staat und der Religion charak-

terisiert werden, die mit einer Unterbrechung zwischen 1975 und 1991 
durchgehend das gesellschaftliche Leben bis zur Gegenwart prägt. Die 
buddhistische Kosmogonie mit dem Mondkalender, rituelle Prakti-
ken für den Erwerb von spirituellem Verdienst, die Durchführung von 
Bestattungen und Ritualen zur Heilung oder zur Erlangung von Frucht-
barkeit sind Zeichen der laotischen Kultur – ebenso wie die Notwendigkeit, 
den eigenen khwan, das heißt die eigene geistige und physische Vitali-
tät, zu schützen. Letztere Vorstellung wurzelt in einer vorbuddhistischen 
oder animistischen Weltanschauung.14 Dies zeigt, dass der Buddhismus 
der „Tiefland-Laoten“ immer wieder mit nichtbuddhistischen Praktiken 
und Vorstellungen, die auch Ethnien unter den Hochland-Laoten oder 
Bergstämmen bekannt sind, ein teilweise gemeinsames kulturelles 
Milieu schafft, das die laotische Identität bestimmt. 

Nach der Kolonialzeit versuchten sowohl die Regierung des König-
reichs Laos als auch oppositionelle Gruppen, den Buddhismus zur Unter-
stützung eigener politischer Ziele zu nutzen. Nach der Umwandlung 
des Königreichs in die Demokratische Volksrepublik Laos wurde der 
Buddhismus völlig der Kontrolle des Staates unterworfen. Viele Mön-
che flüchteten nach Thailand bzw. unterstützten – vor allem in der süd-
lichen Provinz Savannakhet – Aufstände gegen die Regierung.15 Trotz 
der Beschränkungen, die kaum Raum für religiöse Aktivitäten ließen, 
verschwand der Buddhismus nicht, sodass die Regierung am Ende der 
1980er Jahren begann, ihre Haltung gegenüber dem Buddhismus als 
Ausdruck nationaler Kultur und Identität zu ändern.16 Dadurch werden 
buddhistische Zeremonien und Rituale manchmal in öffentliche und 
politische Aktivitäten integriert. Hervorheben kann man das dreitägige, 
am Vollmondtag im November gefeierte That-Luang-Fest, das an die 
Gründung des That Luang als „Nationalheiligtum“ von Laos erinnert und 
neben dem laotischen Neujahrsfest das wichtigste Fest ist. Aufgrund 
dieser politischen Bevorzugung des Buddhismus ist es für Laotinnen 
und Laoten vorteilhafter, dem Buddhismus – und nicht einer anderen 
Religion – anzugehören. 

Christentum
Drei christliche Kirchen sind offiziell registriert: die Römisch-Katholi-
sche Kirche, die Laotische Evangelische Kirche (Lao Evangelical Church; 
LEC) und die Siebenten-Tags-Adventisten (STA). Anträge auf Registrie-

Etablierung des 
Buddhismus im Jahr 

1503 durch  
Errichtung einer 

Lehrinstitution

Buddhismus als 
Ausdruck nationaler 
Kultur und Identität

Veränderung  
buddhistischer 

Praktiken während 
der französischen 

Kolonialzeit

drei christliche 
Kirchen sind offiziell 
registriert

enge Beziehung zwi-
schen Buddhismus 

und dem Staat



16 17

rung, die andere christliche Gemeinschaften gestellt haben, sind bisher 
immer negativ beschieden worden. 

Bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kamen Jesuiten als 
römisch-katholische Missionare nach Laos, aber erst während der franzö-
sischen Kolonialzeit begannen nach 1885 kontinuierliche Aktivitäten, vor 
allem durch die Mission Étrangère de Paris, als eine erste Kirche auf der 
Insel Ban Dom Don im Mekong errichtet wurde.17 Aufgrund dieses his-
torischen Hintergrunds wurde der Katholizismus meist als ausländische 
Religion wahrgenommen, insbesondere als Glaube der Franzosen und 
Vietnamesen. Dieses „Vorurteil“ bringt mit sich, dass unter den Tief-
land-Laotinnen und -Laoten als vorgebliche Träger laotischer Identi-
tät das Christentum als „fremde“ Religion wenig akzeptiert wird; daher 
gehören die meisten Christinnen und Christen zu den Hochland-Laoten 
oder Bergstämmen. Als „ausländische“ Religion erlitt die katholische Kir-
che im Kontext des Widerstands des Pathet Lao gegen die königliche 
Regierung (und gegen die nachwirkende französische Kolonialzeit) mehr-
fach Verfolgung, wobei zwischen 1954 und 1970 insgesamt 17 katholische 
Priester bzw. Ordensangehörige getötet wurden. Im Jahr 2015 hat Papst 
Franziskus einen Seligsprechungsprozess für diese 17 laotischen Märtyrer 
eröffnet, der am 11. Dezember 2016 mit der feierlichen Seligsprechungs-
feier in der Herz-Jesu-Kathedrale in Vientiane offiziell abgeschlossen wur-
de.18 Die relativ lange Geschichte der katholischen Kirche in Laos wirkt sich 
auf aktuelle Aktivitäten insofern positiv aus, als dass in jenen Gegenden, 
in denen die Kirche bereits länger vertreten ist, kirchliches Leben weit-
gehend ungehindert möglich ist, solange religiöses Handeln in kirchlichen 
Räumen oder Gemeindezentren stattfindet. Problematisch sind jedoch 
Versuche, kirchliche Aktivitäten in anderen Gebieten zu initiieren oder 
die kirchliche Infrastruktur weiter auszubauen. In diesen Fällen sieht sich 
die katholische Kirche, ähnlich wie die protestantischen Kirchen, staat-
lichen Beschränkungen ausgesetzt. Strukturell unterhält die katholische 
Kirche in Laos vier Apostolische Vikariate – Vientiane (seit 1952), Luang 
Prabang (seit 1963), Savannakhet (seit 1963) und Pakse (seit 1967) – mit 
insgesamt mehr als 200 Pfarreien, aber nur 20 einheimischen Priestern; 
ausländische Priester dürfen nicht dauerhaft in Laos wirken. Für die Aus-
bildung des Priesternachwuchses gibt es derzeit rund 20 Studierende im 
Priesterseminar. Der erste Laote wurde im Jahr 1967 zum katholischen 
Priester geweiht und der erste laotische Bischof im Jahr 1974 kurz vor der 

Machtübernahme des Pathet Lao. Neben der genannten Seligsprechung 
der 17 Märtyrer ist die Ernennung von Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun 
zum ersten laotischen Kardinal19 am 28. Juni 2017 ein weiterer Meilenstein 
der laotischen katholischen Kirche. Nach seiner Emeritierung aus Alters-
gründen im Jahr 2024 wurde am 25. März 2025 Anthony Adoun Hongsa-
phong als Apostolischer Vikar von Vientiane zum Bischof geweiht.20 

Die Protestanten21 begannen ihre Missionsarbeit Ende des 19. Jahr-
hunderts, als Daniel McGilvary in einem Dorf der Khmu eine Kirche 
gründete. Schwedische Protestanten nahmen ihre Missionsarbeit 1890 
auf, im Jahr 1902 wurden die Schweizer Brüder missionarisch tätig und 
1929 begannen die Presbyterianer und die „Christian and Missionary 
Alliance“ (CMA) ihre Aktivitäten; diese waren unter den Hmong relativ 
erfolgreich, sodass es in dieser ethnischen Gruppe bis heute zu hohen 
Konversionsraten von ihrer traditionellen Religion zum Protestantis-
mus kommt. Da die Hmong während des Vietnamkrieges die US-Armee 
gegen die (mit dem Pathet Lao verbündeten) Nordvietnamesen unter-
stützt haben, werden sie bis zur Gegenwart von der Regierung als nicht 
loyale Bürgerinnen und Bürger der Demokratischen Volksrepublik Laos 
betrachtet.22 Heute fungiert die Laotische Evangelische Kirche (LEC), die 
im Jahr 1956 aus dem Zusammenschluss der Schwedischen Protestan-
ten, der Schweizer Brüder und der CMA hervorgegangen ist, als Dach-
organisation für verschiedene protestantische Gruppierungen. Das im 
Dezember 2019 erlassene „Gesetz über die Laotische Evangelische Kir-
che“ verbesserte die Rechtsstellung der LEC, da ihr nunmehr landes-
weit das Recht eingeräumt ist, Gottesdienste zu feiern. Dies erleichtert 
die Etablierung neuer Gemeinden sowie die Errichtung von (Versamm-
lungs-)Zentren der Religionsgemeinschaft in Gebieten, in denen die 
evangelische Kirche noch nicht lange vertreten ist. Trotz dieser positiven 
Entwicklung bestehen Spannungen: zum einen zwischen den Mitglieds-
kirchen, zum anderen in Bezug auf ihre religiöse Praxis im Kontext der 
laotischen Gesellschaft und Politik: Manche evangelischen Gruppie-
rungen opponieren gegen lokale Traditionen, die entweder buddhis-
tisch oder ethno-religiös konnotiert sind. Sie lehnen diese als „Götzen-
dienst“ ab, weshalb Laotinnen und Laoten ihrerseits diese Kirchen als 
illoyal gegenüber der laotischen Nation und Kultur betrachten.23 Ferner 
steht die LEC vor der Herausforderung, wie sie mit jenen (Klein-)Kirchen 
innerhalb des protestantischen Spektrums umgehen soll, die sich nicht 
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stämmiger Anhänger des Islam, die Chin Haw. Nach 1975 kamen als 
„neue“ Musliminnen und Muslime Menschen der Volksgruppe der Cham 
als Flüchtlinge nach Laos, die vor den kommunistischen sogenannten 
Roten Khmer aus Kambodscha geflohen waren. In den ersten Jahren 
nach der Gründung der Demokratischen Volksrepublik verließen viele 
chinesisch-stämmige Musliminnen und Muslime hingegen das Land, 
weil sich Laos politisch von der Volksrepublik China ab- und der Sowjet-
union zuwandte, was sich negativ auf das Leben von Chinesinnen und 
Chinesen in Laos auswirkte. Durch Mischehen sind Angehörige aus ver-
schiedenen ethnischen Gruppen zum Islam konvertiert. Aktuell gibt es in 
Laos lediglich zwei größere Moscheen in Vientiane: die Azhar Moschee 
hauptsächlich für die Cham-Gemeinschaft und die Jamia-Moschee für 
die südasiatisch-stämmigen Musliminnen und Muslime. 

Bahá’í 
Die Ursprünge der Bahá’í lassen sich bis in die Mitte der 1950er Jahre 
zurückverfolgen, als in Luang Prabang eine erste Gemeinde gegründet 
wurde.26 Nach Massenbekehrungen in der ersten Hälfte der 1960er 
Jahre, bei denen sich unter den Hochland-Laoten und Bergstämmen 
ganze Dörfer der Religion anschlossen, fehlte es jedoch an qualifizierten 
Bahá’í, die die Neubekehrten vertieft in die Glaubensinhalte und religiö-
sen Praktiken einführen konnten. Dadurch haben viele Neubekehrte 
bald darauf das Interesse an ihrer neuen Religion verloren und sind zu 
ihren früheren lokalen religiösen Traditionen zurückgekehrt. Seit den 
Veränderungen in den 1990er Jahren ist die Bahá’í-Gemeinde bestrebt, 
zur Entwicklung des Landes beizutragen und auch traditionelle laotische 
Bräuche in ihre Lebensweise zu integrieren, indem sie z.  B. die lokale 
namas-Geste mit aneinandergelegten Handflächen zur Begrüßung ver-
wenden oder buddhistische Mönche zur Segnung eines neuen Hauses 
einladen. Ein Interviewpartner sagte kritisch, dass viele „halb Bahá’í und 
halb Buddhisten“ seien. Die meisten Bahá’í leben in Vientiane. Kleinere 
Gemeinden gibt es in Luang Prabang, Kaysone Phomvihane und Pakse. 

Nicht registrierte Religionen
Religionsgemeinschaften ohne offizielle Registrierung sind gemäß der 
Verfassung nicht verboten, erfahren aber deutlich umfangreichere Ein-
schränkungen als die anerkannten Religionen. Davon betroffen sind 

dem „Dach“ der LEC unterordnen (wollen). Einerseits wäre die LEC die 
geeignete Körperschaft, die solchen kleinen Kirchen – z. B. evangelikale 
und pfingstlerische Gemeinden, Baptisten, Methodisten, die Assembly 
of God – bei einer Mitgliedschaft in der LEC eine legale Stellung geben 
könnte; andererseits gibt es Berichte, dass die LEC solchen Gemeinden 
aufgrund besonderer Lehrinhalte hinsichtlich ihrer „Rechtgläubigkeit“ 
ablehnend gegenübersteht. Manche dieser nicht registrierten christ-
lichen Gemeinden wollen sich aber auch aufgrund ihres Selbstverständ-
nisses nicht dem „Dach“ der LEC unterordnen, wodurch sie in eine prob-
lematische Situation im Umgang mit staatlichen Behörden geraten.

Die dritte anerkannte christliche Kirche, neben der römisch-katho-
lischen Kirche und der LEC, sind die Siebenten-Tags-Adventisten 
(STA).24 Das Ehepaar Richard und Jean Hall und der Thai Mun Lansri 
starteten die Missionstätigkeit im Jahr 1957 im Norden von Laos. In 
Vientiane begann die Einführung der Freikirche im Jahr 1964 mit der 
Ankunft eines chinesischen Ehepaares aus Kambodscha. Gegenwärtig 
ist die STA in 14 der insgesamt 17 Provinzen des Staates verbreitet. 
Vier hauptamtliche Pastoren betreuen die Gläubigen, deren Zahl etwa 
3.500 Personen umfasst, das heißt nur ein halbes Promille der Gesamt-
bevölkerung von Laos. Da die Kirche jedoch als Teilkirche des Christen-
tums staatlich registriert ist, verfügt die STA im Vergleich zu den ande-
ren vorhin erwähnten kleinen, aber nicht registrierten Gemeinden des 
protestantischen Spektrums über eine deutlich günstigere Stellung in 
Bezug auf die Religionsausübung. 

Islam
Die ersten Kontakte zwischen dem Islam25 und den Menschen von Laos 
erfolgte 1883, als Musliminnen und Muslime aus Südasien als Flüchtlinge 
oder Händler in das damalige Königreich kamen. Flüchtlinge aus Nord-
indien suchten wegen der ihnen nicht günstig gesonnenen englischen 
Kolonialherrschaft Zuflucht in Laos, während die Händler meist aus der 
französischen Kolonialenklave Pondicherry in Südindien stammten und 
im kolonialen Laos unter den Franzosen Chancen für eine wirtschaft-
liche Betätigung sahen. Bis zum politischen Umbruch im Jahr 1975 gab 
es, vor allem in den beiden Zentren Luang Prabang und Vientiane, eine 
sichtbare Präsenz muslimischer Vielfalt. Neben den Musliminnen und 
Muslimen südasiatischer Herkunft gab es eine große Zahl chinesisch-
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Mahāyāna-Buddhisten, die sich wegen ihrer Lehrinhalte von der Mehr-
heit der Theravāda-Buddhisten distanzieren. In vergleichbarer Weise 
werden auch Gemeinschaften des protestantischen Spektrums außer-
halb der LEC als nicht loyal zum laotischen Staat (und tendenziell als 
Handlanger ausländischer Interessen) betrachtet. Die ganz wenigen 
Anhängerinnen und Anhänger des Hinduismus bzw. Konfuzianismus 
spielen im (religions)politischen Diskurs keine Rolle.

Religiöse Traditionen einzelner Volksgruppen innerhalb der Hoch-
land-Laoten und der Bergstämme kreisen um schamanistische Prak-
tiken, fokussieren teilweise auch auf Heilrituale, da Krankheiten auf 
das schädigende Wirken von Geistern (phi) oder die Schwächung der 
spirituellen und physischen Vitalität (khwan) zurückgeführt werden. 
Wie erwähnt haben diese Vorstellungen sekundär in den Theravāda-
Buddhismus Eingang gefunden. Aus der Perspektive des Staates 
werden diese Vorstellungen oft als „Animismus“ („Glaube an beseelte 
Wesen“) bezeichnet und als Aberglaube angesehen, der in einer moder-
nen Gesellschaft zugunsten der Entwicklung der Nation überwunden 
werden sollte.27 

DER VÖLKER-
RECHTLICHE 
RAHMEN 

Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) 
ist ein Meilenstein in der globalen völkerrechtlichen Festlegung der 
Menschenrechte, wobei dieser Text „bis heute die wichtigste Garan-
tie der Religionsfreiheit auf UN-Ebene darstellt“28. Nach mehrjährigen 
Beratungen wurde der Text am 16. Dezember 1966 beschlossen, aller-
dings trat der Pakt erst am 23. März 1976 in Kraft, nachdem 53 Staaten 
ihn ratifiziert hatten.29 Laos ist am 23. September 2009 dem Pakt bei-
getreten, jedoch nicht dem freiwilligen Protokoll30 zum Pakt vom 16. 
Dezember 1966, das in Artikel 1 ein individuelles Klagerecht gegen Ver-
stöße des Paktes ermöglicht. Artikel 18 des IPbpR enthält die aufgrund 
der Anerkennung des Paktes verbindlichen Aussagen über Religions-
freiheit:

(1) 	 Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, 
eine Religion oder eine Weltanschauung eigener Wahl 
zu haben oder anzunehmen, und die Freiheit, seine Re-
ligion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft 
mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, 
Beachtung religiöser Bräuche, Ausübung und Unter-
richt zu bekunden.

(2) 	 Niemand darf einem Zwang ausgesetzt werden, der 
seine Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung 
seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchti-
gen würde.
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(3) 	 Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu 
bekunden, darf nur den gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit, Sittlich-
keit oder der Grundrechte und -freiheiten anderer er-
forderlich sind.

(4) 	 Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der 
Eltern und gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers 
zu achten, die religiöse und sittliche Erziehung ihrer 
Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Über-
zeugungen sicherzustellen.

Abgesehen von einer sprachlich geringen, inhaltlich jedoch weit-
reichenden Änderung zitiert Artikel 18(1) den entsprechenden Artikel 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Natio-
nen von 1948. Denn die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
spricht von der „Freiheit, eine Religion oder Überzeugung zu wech-
seln“, während im IPbpR nur von der „Freiheit, eine Religion oder eine 
Weltanschauung eigener Wahl zu haben oder anzunehmen“, die Rede 
ist.31 Trotz der grundsätzlichen Annahme des IPbpR formulierte die 
Regierung von Laos folgenden Vorbehalt gegen Artikel 18:32

Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Laos erklärt, 
dass Artikel 18 des Pakts nicht so ausgelegt werden darf, dass 
er Aktivitäten, einschließlich wirtschaftlicher Mittel, von irgend-
jemandem autorisiert oder fördert, die eine Person direkt oder 
indirekt zwingen oder nötigen, an eine Religion zu glauben oder 
nicht an eine Religion zu glauben oder ihre Religion oder Welt-
anschauung zu ändern. Die Regierung der Demokratischen 
Volksrepublik Laos ist der Auffassung, dass alle Handlungen, 
die zu Spaltung und Diskriminierung zwischen ethnischen 
Gruppen und Religionen führen, unzulässig sind.

Der Vorbehalt der Regierung eröffnet einen Spielraum für mögliche 
Einschränkungen religiöser und missionarischer Aktivitäten, wenn 
politische Autoritäten diese als Störung der Harmonie in der Gesell-
schaft interpretieren.33 Genauso bietet die Erwähnung „wirtschaftlicher 

Mittel“ die Möglichkeit, „internationale“ Kontakte christlicher Kirchen 
oder (finanzielle) Hilfe aus dem Ausland für religiöse Aktivitäten zu 
beschränken. Insofern lässt dieser Vorbehalt ein „Schlupfloch“ zur Ein-
schränkung der Religionsfreiheit offen, um gegebenenfalls religiöse 
Aktivitäten, die vom Staat als unerwünscht oder gefährlich gewertet 
werden, zu unterbinden.
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RELIGIONS-
FREIHEIT 
KONKRET 

Verfassungsrechtlicher Rahmen 
Die im Jahr 1991 verabschiedete – und 2003 und 2015 an einzelnen 
Stellen ergänzte – Verfassung erwähnt Religionen ausdrücklich in zwei 
Artikeln:34

Artikel 9: Der Staat respektiert und schützt alle rechtmäßigen 
Aktivitäten von Buddhisten und Anhängern anderer Religio-
nen, mobilisiert und ermutigt buddhistische Mönche und No-
vizen sowie Priester anderer Religionen, an Aktivitäten teilzu-
nehmen, die für das Land und die Menschen von Nutzen sind. 
Alle Handlungen, die eine Spaltung zwischen Religionen und 
Bevölkerungsgruppen schaffen, sind verboten. 
Artikel 43: Laotische Bürger haben das Recht und die Frei-
heit, an Religionen zu glauben oder nicht zu glauben, die 
nicht gegen die Gesetze verstoßen.

Da nur der Buddhismus namentlich erwähnt wird, stellte sich bei der 
Veröffentlichung der Verfassung die Frage, ob auch „fremde“ Reli-
gionen wie das Christentum von der Verfassung akzeptiert werden 
oder ob sich die Formulierung „andere Religionen“ hauptsächlich auf 
ethnische Minderheiten bezieht. Die Möglichkeit der Registrierung 
als Religionsgemeinschaft hat in dieser Frage eine rechtliche Klärung 
gebracht, allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass wegen 
der Notwendigkeit einer Registrierung eine völlige Akzeptanz des 
Menschenrechts auf Religionsfreiheit noch nicht vollzogen ist35 und 

dass dies zur rechtlichen Ungleichbehandlung von registrierten bzw. 
nicht registrierten Religionen führt. 

Indirekt ist auch Artikel 111 für die Rolle von Religionen aufschluss-
reich, in dem das Nationalwappen folgendermaßen beschrieben wird:

Das Nationalwappen der Demokratischen Volksrepublik 
Laos ist ein Kreis, der im unteren Teil [...] eine Inschrift [mit 
den Worten] „Demokratische Volksrepublik Laos“ und 
[flankiert] von halbmondförmigen Stängeln aus vollreifem 
Reis auf beiden Seiten und roten Bändern eine Inschrift 
[mit den Worten] „Friede, Unabhängigkeit, Demokratie,  
Einheit, Wohlstand“ zeigt. Ein Bild des That Luang Tempels 
befindet sich zwischen den Spitzen der Reisähren. In der 
Mitte des Kreises sind eine Straße, ein Reisfeld, ein Wald und 
ein Wasserkraftwerk abgebildet.

Die Abbildung des That Luang im Nationalwappen zeigt nicht nur die 
Bedeutung des Buddhismus als Teil der nationalen Kultur, sondern ist 
auch eine symbolträchtige Veränderung gegenüber dem Wappen aus 
dem Jahr 1975: Damals waren nämlich im oberen Teil des Wappens ein 
roter Stern, ein Hammer und eine Sichel abgebildet, die die marxisti-
sche Einstellung des Pathet Lao symbolisierten. Die Ersetzung dieser 
Symbole durch den That Luang verstärkt die politische Bevorzugung 
des Buddhismus, die in Artikel 9 anklingt.

Für die administrative Umsetzung der Verfassungsbestimmungen sind 
zwei weitere Texte maßgeblich: das Dekret Nr. 92 „Über die Verwaltung 
und den Schutz religiöser Aktivitäten in der Demokratischen Volksrepublik 
Laos“ aus dem Jahr 1992 bzw. die novellierte Form als Dekret Nr. 315 vom 
16. August 2016.36 Das Dekret Nr. 92 regelte in 22 Artikeln die Rechtslage 
der Religionen, wobei die Novellierung diese Zahl auf 37 erhöhte. Eine 
wichtige Neuerung ist die Gleichstellung aller Religionen (vgl. Artikel 4(3)), 
da die ältere Rechtslage den Buddhismus bevorzugte. Die Begriffe „Ver-
waltung“ und „Schutz“ zeigen die Intention, klare Verwaltungsregelungen 
für Religionen zum Wohle des Landes zu formulieren. Kritisch muss man 
dazu bemerken, dass der Aspekt der „Verwaltung“ für die Regierung wich-
tiger zu sein scheint als der Schutz der Religionen bzw. der Religionsfrei-
heit. Dies zeigt Artikel 15 mit folgender Formulierung:37

LAOS: RELIGIONSFREIHEIT KONKRET

Abbildung des  
That Luang Tempels 
im Nationalwappen 
zeigt Buddhismus 
als Teil der nationa-
len Kultur

Dekret Nr. 92 und 
Dekret Nr. 315

Registrierungs-
pflicht für Religionen 

schränkt die Reli-
gionsfreiheit ein



26 27

Gläubige verschiedener Religionen in der Demokratischen 
Volksrepublik Laos haben die Pflicht, heilige Stätten, Arte-
fakte des historischen Erbes und die laotische Nationalkul-
tur, Bräuche und Traditionen zu beschützen.

Einerseits verbessert dies die soziale Situation der Religionen, aber 
man darf nicht übersehen, dass das Interesse der Regierung an der 
Pflicht der Religionen, die laotischen Traditionen zu bewahren, auch mit 
wirtschaftlichen Erwägungen verbunden sein dürfte. Die Präsentation 
des religiösen Erbes mit seinen Bauwerken und den traditionellen Fes-
ten soll schließlich auch den Tourismus fördern. Dennoch ist dies ein 
Schritt in Richtung Religionsfreiheit und gibt Gläubigen eine gewisse 
Sicherheit für die Ausübung ihrer Religion.

Verletzung der Religionsfreiheit durch 
staatliche Akteure 
Eine genaue Trennung zwischen Verletzungen der Religionsfreiheit 
durch staatliche bzw. durch nichtstaatliche Akteure ist nicht immer 
möglich.38 Dies hat zwei Ursachen: Einerseits sind die Aktionen des 
„Ministry of Home Affairs“ (MOHA; Innenministerium) zur Umsetzung 
der Bestimmungen von Dekret Nr. 315 rechtlich gedeckt, beschränken 
aber aufgrund mancher Regelungen zugleich die Religionsfreiheit. 
Andererseits fließen bei Vertretern staatlicher Organe auf der regiona-
len oder lokalen Ebene in der Umsetzung des Dekrets häufig „clanbe-
zogene“ oder lokal-traditionelle Interessen ein, sodass solche Staats-
bedienstete indirekt auch zu privaten Akteuren der Beschränkung 
der Religionsfreiheit werden bzw. entsprechende Aktionen privater 
Personen in ihrem Umfeld nicht unterbinden. Zwar bemüht sich das 
Ministerium um die Sensibilisierung der Beamtinnen und Beamten für 
die rechtskonforme Umsetzung der Vorgaben des Dekrets, doch haben 
diese Bemühungen in letzter Zeit nachgelassen.

Administrative Strukturen als Hürde für Religionsfreiheit
Seit 2011 ist das Innenministerium (MOHA) für die Kontrolle der Reli-
gionen in Laos zuständig, was die Wichtigkeit widerspiegelt, die den 
Religionen von der Regierung nunmehr zugewiesen wird. Das Minis-

terium regelt die Registrierung von Religionen, die in mehreren Pro-
vinzen tätig sind; bei Religionen, die nur in einer Provinz tätig sind, 
ist der Provinzgouverneur als Vertreter des Innenministeriums dafür 
zuständig (vgl. Dekret Nr. 315, Artikel 7f.; Artikel 27). Trotz dieser Präzi-
sierung der Zuständigkeit in Fragen der Anerkennung von Religionen, 
ist die Praxis unverändert geblieben. Denn neben den zuvor genannten 
Religionen sind bislang weitere Religionsgemeinschaften weder vom 
Innenministerium noch von den untergeordneten administrativen 
Einrichtungen in den Provinzen anerkannt worden. So wurden ent-
sprechende Anträge der Methodistischen Kirche (mit etwa 4.700 
Mitgliedern) und einer protestantischen Kirche, die sich von der LEC 
getrennt hat, vom Innenministerium nicht positiv beschieden; auch die 
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bemüht sich seit 2021 
bislang ohne Erfolg um die staatliche Registrierung.39 

Die Aufsicht bzw. Kontrolle religiöser Aktivitäten ist ausgehend vom 
Innenministerium über die Provinz- und Distriktbehörden bis in die Dorf-
verwaltung für den jeweiligen Wirkungsbereich durch die Artikel 28–31 
von Dekret Nr. 315 geregelt, wobei die niedrigere Behörde regelmäßig 
an die höhere über die Aktivitäten Bericht erstatten muss. Auch wenn 
die Behörden im Dorf in dieser Verwaltungshierarchie an unterster Stelle 
stehen, kommt ihnen eine nicht zu unterschätzende Funktion hinsichtlich 
der Umsetzung von Religionsfreiheit bzw. deren Behinderung zu. Denn 
laut Artikel 31(2) ist die Dorfverwaltung die erste Instanz, die über den Bau 
oder die Restaurierung von Tempeln, Kirchen oder Nutzräumen für die 
Gemeinschaft entscheidet. In der Praxis entsteht dadurch ein Spannungs-
potenzial, da die Entscheidung tendenziell häufiger negativ als positiv 
ausfällt, ohne dass die Begründung objektiv nachvollziehbar wäre.

Die Dorfadministration hat auch die erste Entscheidungskompetenz 
darüber, wenn jemand in ein buddhistisches Kloster eintreten will, inner-
halb des Christentums ein kirchliches Amt anstrebt oder eine religiöse 
Funktion in der Bahá’í-Religion oder im Islam ausüben will (Artikel 31(4)). 
Dafür ist es notwendig, dass von den Vertretern der lokalen Dorfver-
waltung dieses Anliegen der betreffenden Person positiv an die Distrikt-
administration weitergeleitet wird. Zusätzlich verlangen die Behörden 
eine Bestätigung, dass sowohl die Religionsgemeinschaft als auch der 
Partner bzw. die Partnerin diesem Wunsch zustimmt.40 Unabhängig 
von der jeweils betroffenen Religionsgemeinschaft verstößt dieses Ver-
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fahren in zweierlei Hinsicht gegen die Religionsfreiheit. Denn selbst in 
jenen Fällen, in denen der Wunsch, eine religiöse Lebensform z.  B. als 
Mönch oder als kirchlicher Amtsträger zu wählen, positiv weitergeleitet 
wird, handelt es sich um eine Einmischung in eine persönliche religiöse 
Entscheidung; und genauso handelt es sich um eine Einmischung des 
Staates in das Selbstbestimmungsrecht der religiösen Gemeinschaft 
für die Rekrutierung des „Kultpersonals“. Schließlich kommt der Dorf-
verwaltung die Möglichkeit zu, der Distriktverwaltung vorzuschlagen, 
dass religiöse Aktivitäten beendet werden müssen, weil diese nicht der 
Politik, den Bräuchen und den Traditionen von Laos entsprechen, gegen 
die Gesetze verstoßen oder die nationale Sicherheit bzw. die soziale Ord-
nung gefährden (Artikel 31(6)). Während dieser Punkt für Buddhistin-
nen und Buddhisten kaum Probleme bringt, werden immer wieder Fälle 
bekannt, die Einschränkungen christlicher Aktivitäten betreffen.

Ein weiteres administratives Hindernis sind notwendige 
Genehmigungen, wenn Mönche, Priester oder andere religiöse Spezia-
listen Aktivitäten in einem Distrikt ausüben wollen, in dem die Religions-
gemeinschaft nicht registriert ist. Dadurch wird die „Bewegungsfreiheit“ 
solcher Personen in der Ausübung ihres Berufs bzw. ihrer missionari-
schen „Berufung“ wiederum eingeschränkt. Zudem lässt sich in Fäl-
len, bei denen die Genehmigung verweigert wird, meist kein objektiver 
Grund für die fehlende Genehmigung erkennen. 

Die genannten administrativen Strukturen sind ferner für den Import 
von religiösen Texten in gedruckter oder digitaler Form zuständig 
bzw. regulieren diesen; im Voraus muss dieser von den gesamtstaat-
lichen bzw. Provinzbehörden bewilligt werden (vgl. Dekret Nr. 315, Arti-
kel 25(6)). Prinzipiell betreffen diese Regelungen alle Religionen, die 
Genehmigungen für den Literarturimport werden jedoch unterschied-
lich gehandhabt, indem buddhistische Anträge zügig bearbeitet und 
nur in Ausnahmenfällen negativ beschieden werden, während die Ent-
scheidung bei anderer Religionszugehörigkeit im Voraus weit weniger 
kalkulierbar ist. Zwar versuchen Religionsgemeinschaften, das Problem 
fehlender Importgenehmigungen durch den Druck eigener Veröffent-
lichungen im Land zu lösen, allerdings kann dadurch der Bedarf an reli-
giöser Literatur nicht gedeckt werden. 

Hält man sich diese Situation vor Augen, so sind die Verwaltungs-
vorgaben von Dekret Nr. 315, wenngleich es an manchen Stellen kla-

rer als das ältere Dekret Nr. 92 ist, tendenziell eher geeignet, die 
Umsetzung der in der Verfassung festgeschriebenen Religionsfrei-
heit zu erschweren als diese zu gewährleisten. Da hinsichtlich der 
Interpretation der Vorschriften des Dekrets der Buddhismus bevor-
zugt behandelt wird, beklagen sich Vertreterinnen und Vertreter 
bzw. Angehörige der LEC, dass ihre Kirche benachteiligt wird, weil das 
Wachstum der LEC durch Konversionen von Seiten der staatlichen 
Autoritäten misstrauisch beobachtet wird. 

Politische Vereinnahmung des Buddhismus als „Kulturgut“
Die Abbildung des That Luang im Nationalwappen zeigt das Inter-
esse des Staates, den Buddhismus für die Entwicklung des Landes zu 
nutzen. Besonders deutlich wurde dies in den 1990er Jahren, als die 
Regierung eine Kompatibilität zwischen buddhistischen und marxisti-
schen Lehren propagierte. Dabei wurde argumentiert, dass sowohl der 
Buddhismus als auch der Marxismus auf die Gleichheit aller Menschen 
abzielen und beide Lehren darauf bedacht seien, Schaden innerhalb der 
Gesellschaft zum Wohle aller Menschen zu überwinden.41 Daher wurde 
in der Ausbildung der Mönche neben dem Studium der buddhistischen 
Sutren und Lehren auch das Studium des Marxismus staatlicherseits 
vorgeschrieben. Obwohl „regierungstreue“ Mönche dies öffentlich 
unterstützten, ließen sowohl Laien als auch manche Mönche dies nicht 
unhinterfragt, sodass die Einbeziehung marxistischer Studien in die 
Ausbildung der Mönche wieder aufgegeben wurde. 

Als politische Vereinnahmung kann man auch jene Bestimmung 
im Dekret Nr. 315 interpretieren, in der ausdrücklich die Errichtung 
von wichtigen buddhistischen Anlagen genannt ist (vgl. Artikel 17; 
28(5)). Genauso ist der vom Ministerium für Bildung und Sport ein-
geführte Lehrplan erwähnenswert, durch den der Buddhismus als Teil 
der nationalen Kultur an öffentlichen Schulen gelehrt werden soll. Da 
dieser Unterricht auch in buddhistischen Tempeln durchgeführt wer-
den kann, verbunden mit Gebeten und Ritualen, stellt er ein Problem 
für nichtbuddhistische Schülerinnen und Schüler dar. Zwar besteht für 
diese Lernenden offiziell keine Teilnahmepflicht, doch dieser Unterricht 
stellt eine faktische Vorzugsbehandlung des Buddhismus dar, zulasten 
der Religionsfreiheit anderer Gläubiger. Nichtbuddhistische Schülerin-
nen und Schüler, die an diesem Unterricht nicht teilnehmen (wollen), 
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werden dabei oft diskriminiert oder müssen sich gegen den Vorwurf 
wehren, keine loyalen Bürgerinnen und Bürger der Demokratischen 
Volksrepublik Laos zu sein. In ländlichen Gebieten führt dies manch-
mal dazu, dass solchen Lernenden von der lokalen Schulverwaltung der 
Aufstieg in die nächsthöhere Klasse verwehrt wird.42 Solche Bespiele 
zeigen, dass staatliche Akteure auf lokaler oder regionaler Ebene die 
Religionsfreiheit zugunsten des Buddhismus als Teil der laotischen Kul-
tur stärker einschränken als die Behörden auf der gesamtstaatlichen 
Ebene.

Verletzung der Religionsfreiheit durch 
nichtstaatliche Akteure

Sozialer Druck auf und Kritik an religiöser Überzeugung
Die negativen Konsequenzen, die nichtbuddhistische Schülerinnen und 
Schüler erfahren, wenn sie nicht am Buddhismusunterricht teilnehmen, 
zeigen die Spannung zwischen rechtlichen Regulierungen und deren 
Auslegungen durch einzelne Personen. Denn die Benachteiligung sol-
cher Schülerinnen und Schüler ist nicht rechtskonform, aber sie zeigt 
den „privaten“ Druck auf die religiöse Überzeugung, vor allem in mehr-
heitlich buddhistischen oder ethno-religiösen Dorfgemeinschaften. 
Genauso zeigt sich sozialer Druck, wenn „wohlmeinende“ Buddhistin-
nen und Buddhisten oder Vertreter der Dorfgemeinschaft die Emp-
fehlung aussprechen, dass Christinnen und Christen ihre Religions-
zugehörigkeit nicht angeben sollen, wenn sie sich um eine Stelle im 
Staatsdienst oder beim Militär bewerben, wie Vertreter der katholi-
schen Kirche und der Siebenten-Tags-Adventisten berichten. Es gibt 
auch Fälle, dass Nichtbuddhisten für die Registrierung ihres Haushalts 
als Religionszugehörigkeit „Buddhismus“ angeben. Eine Folge solchen 
sozialen Drucks ist dabei auch, dass in führenden politischen Positio-
nen nur Buddhistinnen und Buddhisten oder Angehörige ethno-religi
öser Traditionen der Hochland-Laoten bzw. Bergstämme, aber keine 
Christinnen und Christen zu finden sind.43

Wie sich der soziale Druck auf religiöse Praktiken von Christinnen 
und Christen auswirkt, ist besonders im Zusammenhang mit Begräb-
nissen wahrnehmbar.44 Die christliche Tradition, den Leichnam auf 

einem Friedhof zu begraben, unterscheidet sich von der buddhisti-
schen Tradition, den Leichnam – wie jenen Buddhas – einzuäschern. 
So beschweren sich Christinnen und Christen in ländlichen Gebieten 
von Zeit zu Zeit, dass sie keine öffentliche Beerdigung durchführen 
dürfen oder dass ihnen der Zugang zu öffentlichen Friedhöfen ver-
wehrt wird. So müssen sie ihre Toten manchmal entweder auf Acker-
land oder auf den Reisfeldern begraben, was ein doppeltes Problem 
mit sich bringt: Zum einen ist dies kein geeigneter religiöser Ort und 
zum anderen sind in den Augen der nichtchristlichen Bevölkerung des 
Dorfes solche Grabstätten außerhalb des regulären Friedhofs negative 
Orte der „Unreinheit“. Sie glauben, dass Geister dort ein schädigendes 
Wirken für die Dorfbewohnerinnen und -bewohner ausüben, solange 
die Bestattung des Toten nicht in angemessener Weise durchgeführt 
wird, das heißt in der Interpretation der nichtchristlichen Bevölkerung 
durch die rituelle Verbrennung des Leichnams. Selbst wenn, um diese 
Spannung zu überwinden, christliche Gemeinden versuchen, Land zu 
kaufen, um einen christlichen Friedhof anzulegen, stehen sie oft vor 
Problemen, da niemand sein Eigentum dafür an die christliche Gemein-
schaft verkaufen will. Diese Einschränkungen christlicher ritueller Prak-
tiken auf lokaler Ebene sind offensichtlich und haben keine rechtliche 
Grundlage. Die daraus entstehenden Konflikte zeigen aber auch das 
noch fehlende gegenseitige Verständnis des Glaubens der jeweils 
„Anderen“. 

Ein weiteres Problem, das zwischen manchen Mitgliedskirchen 
der LEC bzw. nicht staatlich registrierten Gemeinden evangelikaler 
oder pfingstlerischer Prägung und traditionellen ethno-religiösen 
Dorfgemeinschaften in ländlichen Gebieten in Laos existiert, ist zu 
erwähnen.45 Die LEC (und evangelikal oder pfingstkirchlich ausgerich
tete Gemeinden) lehnen das Trinken von Alkohol und – noch stärker – 
die Durchführung traditioneller Khwan-Rituale zur Beilegung individu-
eller oder sozialer Probleme und zur Wiederherstellung der physischen 
oder spirituellen Vitalität strikt ab. Denn solche „heidnischen“ Rituale 
widersprechen nach Auffassung mancher Kirchengemeinden dem 
Glauben an Jesus Christus als den einzigen Retter und Heiler, der welt-
liches und jenseitiges Wohlergehen schenkt. Da die Idee von khwan als 
vitaler Kraft eines jeden Menschen tief im traditionellen laotischen Den-
ken verwurzelt ist,46 führt der Widerstand gegen diese traditionellen 
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Rituale zu einer Kritik am Christentum als einer „Gegenkultur“, die laoti-
sche Traditionen zerstöre. In dieser Sichtweise werden Christinnen und 
Christen zu Personen, die durch ihr Verhalten soziale Unruhe stiften 
oder auch „falsche“ Lehren verbreiten. Deswegen kommt es nicht nur 
zu gewaltsamen Übergriffen auf Christinnen und Christen von Seiten 
nichtstaatlicher Akteure, sondern christliche Gemeinden werden auch 
bei den Verwaltungsbehörden angezeigt, weil man sie beschuldigt, den 
sozialen Frieden zu beeinträchtigen und dadurch gegen staatliche Vor-
schriften (vgl. Dekret Nr. 315, Artikel 25 und 26) zu verstoßen.

Konversionsprobleme
Ein weiterer Problemkreis betrifft die Konversion, wobei wiederum 
„staatliche“ und „nichtstaatliche“ Hindernisse nicht vollkommen von-
einander zu trennen sind. Missionsaktivitäten sind in der Öffentlich-
keit verboten, aber auch solche, die innerhalb religiöser Einrichtungen 
erfolgen, werden von den Behörden genau beobachtet. Aus katholi-
schen Kreisen wird berichtet, dass auch ausländische Christinnen und 
Christen, die regelmäßig Gottesdienste in der Herz-Jesu-Kathedrale in 
Vientiane besuchen, gelegentlich die Aufmerksamkeit der Behörden 
auf sich ziehen. Vertreterinnen und Vertreter der Siebenten-Tags-
Adventisten berichten von Einschränkungen, die sie erfahren, wenn 
sie Englisch-Kurse oder Informationen zur Verbesserung von Gesund-
heits- oder Hygienebedingungen anbieten, weil ihnen deswegen der 
Vorwurf von „verdeckter“ Missionsarbeit gemacht wird.47 Die Richtung 
von Konversionen geht in der Mehrzahl der Fälle von der Zugehörig-
keit zu einer traditionellen Religion (unter den Hochland-Laoten bzw. 
Bergstämmen) zu einer protestantischen Gemeinde, während Tief-
land-Laoten (als Buddhisten) seltener zum Christentum konvertieren. 
Konvertitinnen und Konvertiten werden häufig von ihren Familien und 
Nachbarn oder von Vertreterinnen und Vertretern der lokalen Ver-
waltung aufgefordert, ihre Treue zu ihren Vorfahren zu bewahren, die 
Rituale für die Ahnen weiterhin durchzuführen und den lokalen Geis-
tern des Dorfes Ehrerbietung zu erweisen, damit diese nicht erzürnt 
werden und die (nichtchristliche) Dorfgemeinschaft durch Krankheit 
oder Unglücksfälle schädigen. Dies alles schafft Spannungen, und 
christlichen Gemeinden wird vorgeworfen, Konversionen würden die 
gesellschaftliche Harmonie gefährden. Da die Zahl der Konvertitin-

nen und Konvertiten zum Protestantismus seit Ende des letzten Jahr-
hunderts zunimmt, gibt es regelmäßig Berichte, dass in den Dörfern 
Christinnen und Christen unterdrückt oder sie gezwungen werden, 
an traditionellen Zeremonien für die Dorfgeister oder die kollektiven 
Vorfahren, auf die das ganz Dorf seine Herkunft zurückführt, teilzu-
nehmen.48 Als Beispiel kann man erwähnen, dass im Oktober 2012 etwa 
150 Christinnen und Christen in zwei Dörfern in der Provinz Savanna
khet nicht nur gezwungen wurden, an einer traditionellen Zeremo-
nie teilzunehmen, sondern sie mussten auch ein Dokument unter-
schreiben, in dem sie ihren Glauben verleugneten. Taten sie dies nicht, 
wurden sie aus dem Dorf vertrieben. Der Dorfvorsteher rechtfertigte 
dieses Vorgehen gegen die Christinnen und Christen mit dem damals 
gültigen Dekret Nr. 92 zur Wahrung des religiösen und sozialen Frie-
dens im Dorf, der aus seiner Sicht von den Christen nicht garantiert 
wurde. Ein vergleichbarer Fall ereignete sich im August desselben Jah-
res, als ein protestantischer Pastor in einem Dorf in der Provinz Borik-
hamxai in Zentrallaos mit der Begründung verhaftet wurde, er habe 300 
Dorfbewohnerinnen und -bewohner zum Christentum bekehrt. Die 
Konvertitinnen und Konvertiten wurden von der örtlichen Verwaltung 
gezwungen, ihren neuen Glauben zu verleugnen und zu ihren traditio-
nellen spirituellen Praktiken zurückzukehren. Ein tragisches Beispiel ist 
die Ermordung von Pastor Sy Sengmanee im Oktober 2022: Sy Seng-
manee hatte sich im Jahr 2015 der LEC angeschlossen und wurde 2018 
für einige Zeit verhaftet, weil er in seinem Haus religiöse Treffen organi-
sierte. Nach seiner Freilassung wurde er mehrfach aufgefordert, wieder 
zu seiner ursprünglichen, nichtchristlichen Religion zurückzukehren. 
Schließlich wurde er im Oktober 2022 während einer Seelsorgereise in 
der Provinz Khammouane entführt und getötet, wobei die Aufklärung 
seines gewaltsamen Todes durch die Behörden nicht abgeschlossen 
wurde.49 Ein weiterer Mord geschah im Juli 2024 in der Provinz Oudon-
xai im Norden von Laos an Pastor Thongkham Philavanh.50 Der Pastor 
wurde in seinem Haus durch Attentäter niedergeschossen und starb 
auf dem Weg ins Krankenhaus. Solche Morde sind zwar extreme Fälle 
der individuellen Verfolgung, allerdings werden Konvertitinnen und 
Konvertiten nicht selten bedroht und eingeschüchtert, damit sie zu 
ihrer ursprünglichen Religion zurückkehren. So wurde beispielsweise 
Anfang des Jahres 2023 das Haus einer christlichen Familie in einem 
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Dorf im Süden von Laos zerstört, wohl mit der Absicht, diese Familie 
aus der Dorfgemeinschaft zu vertreiben. Der Druck, der vor allem auf 
protestantische Christinnen und Christen ausgeübt wird, ist in Provin-
zen mit einer stärker ländlichen Struktur und einem überwiegenden 
Anteil an Hochland-Laoten bzw. Bergstämmen größer als unter Tief-
land-Laoten und im urbanen Milieu. Dies kann damit erklärt werden, 
dass erstere Bevölkerungsgruppen befürchten, durch die Konversion 
zusätzlich zum Druck, der von der (buddhistischen) Kultur der Tiefland-
Laoten auf sie ausgeht, ihre traditionelle und eigenständige Identität 
zu verlieren. 

Solche Beispiele von Konversionen zum Protestantismus ver-
ursachen immer wieder Probleme, wobei die zahlenmäßig geringe-
ren Konversionen zum Katholizismus oder zum Bahá’í-Glauben nicht 
unerwähnt bleiben dürfen; diese bergen jedoch weniger Konflikt-
potenzial. Den Grund dafür kann man darin sehen, dass die katholi-
sche Kirche eine größere Adaptationsfähigkeit zeigt, traditionelle 
Bräuche als „äußerliche“ Praktiken beizubehalten, und Möglichkeiten 
der Inkulturation sucht, um die katholischen Glaubensinhalte zu ver-
mitteln. Eine Rolle spielt dabei die „Erklärung über die Haltung der Kir-
che zu den nichtchristlichen Religionen“ (Nostra Aetate) des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, die dazu auffordert, nichts von dem abzulehnen, 
was in lokalen Religionen und Lebensweisen „einen Strahl jener Wahr-
heit erkennen lässt, die alle Menschen erleuchtet“ (NA 2), auch wenn 
diese Traditionen in manchen Punkten nicht dem katholischen Glauben 
entsprechen. Genauso betont das Religionsverständnis der Bahá’í, dass 
alle religiösen Überzeugungen der Menschheit in ihrem Wesenskern 
nur eine einzige Religion darstellen, die sich lediglich in äußeren – und 
zeitbedingten – Formen unterscheiden. Dieses theologische Konzept 
ermöglicht den Bahá’í, lokale Traditionen als „äußerliche“ Formen von 
Religion weitgehend in die eigene religiöse Praxis zu integrieren und so 
soziale Spannungen zu minimieren.

Dialogpotenzial 
Bis vor wenigen Jahren gab es kaum Bemühungen um Dialog zwischen 
Christen und Buddhisten; denn viele Christinnen und Christen (häufi-
ger Protestanten als Katholiken) gingen davon aus, dass Buddhistinnen 
und Buddhisten grundsätzlich negativ gegenüber dem Christentum 
eingestellt sind, was aber nur in Ausnahmefällen zutrifft.51 Dies zeigt 
ein weitgehendes Unverständnis gegenüber dem Glauben der „Ande-
ren“, was eine Ursache für Spannungen zwischen den Religionen und 
die Missachtung der Religionsfreiheit ist. Um diese Probleme zu über-
winden, wäre es notwendig, die persönliche Kompetenz der Gläubigen 
des Christentums, des Buddhismus und der traditionellen Religionen 
sowie der Repräsentanten des Staates zu erhöhen, um mehr über den 
jeweils Anderen zu lernen. Dadurch wäre es möglich, zumindest einige 
Formen der Einschränkung der Religionsfreiheit abzubauen. Denn die 
Gläubigen würden dann begreifen, dass einerseits religiöse Gedanken 
keineswegs die nationalen Traditionen zerstören und anderer-
seits das Christentum nicht in „Aberglauben“ verfällt, wenn dessen 
Anhängerinnen und Anhänger an traditionellen Festen der lokalen 
Dorfkultur teilnehmen. 

Im Zuge der Umsetzung des Dekrets Nr. 315 hat das Innen-
ministerium in den letzten Jahren begonnen, das Dekret mithilfe von 
Workshops52 auf regionaler Ebene bekannter zu machen und reli-
giöse Führer und lokale Regierungsbedienstete für die Bedeutung 
der Religionsfreiheit als Beitrag zur Entwicklung und zum Wohle der 
laotischen Gesellschaft zu sensibilisieren. Genauso fördert das Minis-
terium interreligiöse Dialoge von oben, wobei – in Bezug auf die Rolle 
der katholischen Kirche – auch das Engagement von Kardinal Mang-
khanekhoun erwähnenswert ist, der seine Kompetenz und seine  
Kontakte zur Regierung für die Verbesserung des Miteinanders von 
Religionen in Laos einsetzt. Auch die zahlenmäßig kleine Bahá’í-Reli-
gion versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, sich in den Dialog zwi-
schen Religionen einzubringen, indem ihr Leitungsgremium jährlich im 
Januar einen sogenannten „Weltreligionstag“ organisiert, zu dem sowohl 
Vertreterinnen und Vertreter des Innenministeriums (MOHA) als auch 
Repräsentanten der in Laos vertretenen Religionen eingeladen werden. 

Da Entwicklung, Bildung, religiöser Dialog und Religionsfreiheit eng 
zusammenhängen, sind auch die Aktivitäten der SANTI Corporation, 
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einer Nichtregierungsorganisation, die in Laos, Myanmar, Thailand und 
Kambodscha aktiv ist, zu nennen.53 SANTI organisiert, in Abstimmung 
und in Kooperation mit der Religionsabteilung im MOHA und den 
anerkannten Religionen des Landes, Bildungsprogramme und Work-
shops, die sich an religiöse Führer sowie Verwaltungsbeamtinnen und 
-beamte richten, um diese für Fragen der Menschenrechte und deren 
praktische Umsetzung als Maßnahmen zur Schaffung von gesellschaft-
licher Harmonie zu sensibilisieren. Diese Aktivitäten finden nicht nur in 
Vientiane, sondern auch in verschiedenen Provinzen statt, um durch 
solche „Dialogpraktiken“ das Zusammenleben von Menschen ver-
schiedener Religionen zu verbessern. Ein Fokus dieser Bemühungen 
liegt dabei darauf, zu verdeutlichen, dass Laotinnen und Laoten, die sich 
vom Buddhismus oder von traditionellen Religionen zum Christentum 
bekehrt haben, keineswegs die Werte der laotischen Kultur ablehnen. 

FAZIT

Während der ersten 15 Jahre der Demokratischen Volksrepublik Laos war 
der marxistische Staat sehr restriktiv gegenüber allen Religionen, aber in 
den 1990er Jahren begann ein langsamer Wandel, der sich positiv auf die 
Gewährung von Religionsfreiheit auswirkte. Teilweise hängt dieser Wandel 
mit der allgemeinen Entwicklung von Laos zusammen, dessen Führung 
nach internationaler Akzeptanz und Zusammenarbeit strebt. Spannun-
gen zwischen der Regierung (bzw. den politischen Institutionen auf loka-
ler Ebene) und den Religionen sind noch nicht vollständig überwunden. 
Auch die Bevorzugung des Buddhismus in der Öffentlichkeit bringt 
Nachteile für nichtbuddhistische Religionen. Grundsätzlich ist dabei zu 
beobachten, dass im urbanen Milieu von Vientiane und größerer Provinz-
städte wie Luang Prabang oder Pakse ein ungleich toleranteres und „welt-
offeneres“ Klima in Hinblick auf religiösen Pluralismus herrscht als in länd-
lichen Gebieten. Jedoch ist das Niveau der Religionsfreiheit in Laos nicht 
mit Ländern in Europa oder Nordamerika vergleichbar, auch wenn sich seit 
einem Jahrzehnt positive Entwicklungen zeigen. Dadurch ist das Ausmaß 
der Religionsfreiheit in der Demokratischen Volksrepublik Laos größer als 
bei den politisch eng befreundeten Nachbarn China und Vietnam, aber die 
Gewährung der Religionsfreiheit ist schwächer ausgeprägt als im kulturell 
verwandten buddhistischen Nachbarland Thailand.

Aktivitäten der  
SANTI Corporation
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missio setzt sich ein für Religionsfreiheit im Sinne des Artikels 18 der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948, des Artikels 18 
des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) vom 
16. Dezember 1966 und der Erklärung Dignitatis humanae des Zweiten Vatika-
num über die Religionsfreiheit vom 7. Dezember 1965. Diese hält fest: 

„Das Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche Person das Recht 
auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen 
frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von Seiten Einzelner wie 
gesellschaft­licher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so dass 
in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu 
handeln, noch daran gehindert wird, privat und öffentlich, als einzelner 
oder in Verbindung mit anderen – innerhalb der gebührenden Grenzen 
– nach seinem Gewissen zu handeln. Ferner erklärt das Konzil, das Recht 
auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde der menschlichen 
Person selbst gegründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes 
und durch die Vernunft selbst erkannt wird. Dieses Recht der mensch-
lichen Person auf religiöse Freiheit muss in der rechtlichen Ordnung der 
Gesellschaft so anerkannt werden, dass es zum bürgerlichen Recht wird.“ 
(Dignitatis humanae, 2)


